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Ski amadé scheitertmit Berufung
SALZBURG, ST. JOHANN. Besitzer
von Saisonkarten für 2019/20,
die ab 16. März 2020 die Skigebie-
te wegen ihrer damals pandemie-
bedingten Schließung nicht
mehr nutzen konnten, können
eine anteilige Rückerstattung der
Kosten für ihre Karte verlangen.
Das ist der Sukkus aus einem ak-
tuellen Urteil des Landesgerichts
Salzburg im Fall einer Musterkla-
ge, die der Verein für Konsumen-
teninformation (VKI) als Vertre-
ter für eine vierköpfige Familie
gegen den Liftverbund Ski amadé
GmbH eingebracht hatte.

Nachdem das Bezirksgericht
St. Johann in erster Instanz dem
VKI recht gegeben hatte, blitzte
der beklagte Liftverbund nun in
der zweiten Instanz mit seiner
Berufung gegen das Ersturteil ab.
Mit anderen Worten: Der Drei-

richtersenat am Landesgericht
(LG) bestätigte auch in seiner Ent-
scheidung, dass im konkreten
Fall 24 Prozent des bezahlten Sai-
sonkartenpreises an den Käufer
zurückerstattet werden müssen.
Zur Erklärung: Die Saisonkarten
waren von der Familie um 1750

Euro erworben worden – mit Gül-
tigkeit bis Anfang Mai 2020.
Coronabedingt wurde die Nut-
zungsdauer der Karten aber um
49 Tage bzw. 24 Prozent des Kar-
tenpreises verkürzt. Bezogen auf
die Kartenkosten sind der Familie
also 420 Euro zurückzuzahlen.

LG-Sprecher Peter Egger sagte
Dienstag auf SN-Anfrage, dass

Landesgericht bestätigt: Familie erhält Teil der Kosten für Saisonkarte zurück.

das Ende September ergangene
Urteil zweiter Instanz nun am
5. Oktober den Parteien zuge-
stellt wurde. Egger: „Auch das Be-
rufungsgericht urteilte, dass die
am 16. März 2020 erfolgten pan-
demiebedingten ,Betriebssper-
ren ein Ereignis höherer Gewalt‘
darstellten. Das heißt, dass da-
durch nicht nur die Liftbetreiber
von ihrer Betriebspflicht befreit
wurden, sondern auch die Nutzer
von ihrer Entgeltzahlungspflicht
für die Zeit ab dem 16. März.“

Das LG Salzburg entschied da-
mit in einer Streitsache um Teil-
Rückerstattung von Saisonkar-
tenkosten bereits zum zweiten
Mal zugunsten der Konsumen-
ten. Auch die Schmittenhöhe-
bahn AG, die von einem Ehepaar
geklagt wurde, muss den Klägern
356 Euro zurückzahlen. wid

Hochwasserschutz vonMittersill
wirdanSchwachstellenverbessert
MITTERSILL. Nach dem Hoch-
wasser vom Sommer wünscht
sich der Oberpinzgau Rück-
haltebecken in den Tauerntä-
lern. Vorher wird aber im
Salzachtal nachgerüstet. In
Mittersill soll vor allem das Ge-
werbegebiet West, das unter
Wasser stand, besser ge-
schützt werden. Mobile Sperr-
werke sollen verhindern, dass
das Wasser über die Straße

eindringt. Beim Bahnhof und un-
terhalb der Hubbrücke, wo die
Mittersiller mit Tausenden Sand-
säcken verhinderten, dass die
Salzach über die Ufer tritt, wer-
den die Ufermauern erhöht. Mit
weiteren Verbesserungen am
Schutz, die in Neukirchen, Hol-
lersbach, Uttendorf und Nie-
dernsill geplant sind, werden in
den nächsten Monaten 4,5 Mill.
Euro investiert. kain

Gastro-Bereichsleiter griff
indieKassa: BedingteHaft
SALZBURG.Dreieinhalb Jahre hin-
durch hatte ein – mittlerweile
ehemaliger – Bereichsleiter meh-
rerer Gastro-Betriebe immer wie-
der in die Kassa gegriffen und
letztlich seinen Arbeitgeber um
insgesamt rund 180.000 Euro ge-
bracht. Am Dienstag musste der
bislang unbescholtene Mann, er
ist bereits über fünfzig, wegen ge-
werbsmäßigen schweren Dieb-
stahls am Landesgericht vor ei-
nem Schöffensenat auf dem An-
klagesessel Platz nehmen.

Laut Staatsanwaltschaft hatte
der diebische Gastro-Manager
seine regelmäßigen Geldentnah-
men mit fingierten Rechnungen
und auch manipulierten Gut-
scheinen „gedeckt“. Gegenüber
Ilona Schalwich-Mózes, der Vor-
sitzenden Richterin, zeigte sich
der von Rechtsanwalt Franz Essl
verteidigte Angeklagte reumütig
geständig: „Ich schäme mich zu-
tiefst dafür, was ich getan habe.“
Verteidiger Essl sprach von einer
„ungünstigen Verkettung mehre-
rer Umstände“, die seinen Man-
danten „ins Kriminal rutschen“

ließen: „Er war in Geldnot. Seine
Ehe war damals schon am Zer-
brechen und er lernte eine Pros-
tituierte kennen, für die er viel
Geld ausgab. Gleichzeitig ist er
damals schwer erkrankt. Er hat
von dem entwendeten Geld
nichts beiseitegeschafft, alles ist
weg. Er arbeitet bereits wieder
und will den Schaden so weit wie
möglich wiedergutmachen.“

Rechtsanwalt Jörg Dostal, er
vertritt die Geschäftsleitung
der geschädigten Gastro-Gesell-
schaft, betonte, dass „der Ange-
klagte – bei allem Verständnis für
seine Krankheit – seinen sehr
sozial eingestellten Arbeitgeber,
der ihm ein gutes Gehalt gezahlt
hat, schamlos ausgenutzt“ habe.

Der Schöffensenat verhängte
schließlich mit neun Monaten
gänzlich bedingter Haft ein ver-
gleichsweise mildes Urteil. Die
Richterin verwies vor allem auf
das umfassende Geständnis und
die – wenn auch bislang nur in
sehr geringer Höhe erfolgte –
Teilschadensgutmachung. Das
Urteil ist rechtskräftig. wid

Dieb plünderte
Bauernladen
ABTENAU. Wurst und Käse im
Wert von mehr als 250 Euro
hat ein unbekannter Täter aus
einem Bauernladen in Abte-
nau erbeutet. Die Lebensmit-
tel waren in einer Selbstbedie-
nungsbox aufbewahrt. Der
Dieb machte sich ohne Bezah-
len aus dem Staub.

23-Jähriger kaufte im
Darknet Drogen ein
HALLEIN. Die Polizei Hallein
konnte nun einen 23-jährigen
Tennengauer ausforschen, der
im Darknet mehrmals Canna-
bis und Waffen wie Schreck-
schusspistolen bestellt hatte.
Beim Darknet handelt es sich
um anonyme Netzwerke. Der
Mann flog nach einer Stich-
probe durch das Zollamt auf.
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Skiverbund blitzte auch
in zweiter Instanz ab


